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Beschlüsse der 26. Sitzung des Haupt- und Wirtschaftsausschusses am 18.01.2012
Stadtverordnetenbeschluss SVV/0645/2011
Verkehrsführung Albertstraße/Roßstraße/Käthe-Kollwitz-
Straße; Quartier zwischen Berliner Straße, August-Bebel-
Straße, Bahnhofstraße und Sorauer Straße
hier: Gemeindliches Einvernehmen gemäß § 45 1 b) StVO
Der Haupt- und Wirtschaftsausschuss erteilte das gemeindliche
Einvernehmen, die Einbahnstraßenregelung in der Albertstraße,
zwischen Berliner Straße und Bahnhofstraße aufzuheben und die
Vorfahrtsregelungen Albertstraße/Roßstraße und Roßstraße/
Käthe-Kollwitz-Straße entsprechend StVO § 8 Abs. 1 Satz 1
(„rechts vor links“) dauerhaft einzuführen.

Stadtverordnetenbeschluss SVV/0647/2011
Zuschlagserteilung zur Vergabe der Sozialarbeit im Schüler-
freizeitzentrum der Stadt Forst (Lausitz)
Das Angebot des NIX e. V., Cottbuser Str. 47 in 03149 Forst

(Lausitz) vom 23.12.2011 erhielt den Zuschlag zur Durchführung
der offenen Jugendarbeit/Sozialarbeit im Schülerfreizeitzentrum
der Stadt Forst (Lausitz) Rahmen eines Dienstleistungsvertrages
für den Zeitraum 01.02.2012 bis 31.01.2013 mit der Option der
Weiterführung bis 31.12.2014.

Stadtverordnetenbeschluss SVV/0652/2012
Ankauf eines Grundstücks in der Gemarkung Forst, gelegen
in der Heinrich-Werner-Straße, Flur 12, Flurstück 111 mit
1.140 m2

Der Haupt- und Wirtschaftsausschuss beschloss den Ankauf des
in der Gemarkung Forst, in der Heinrich-Werner-Straße gelege-
nen Flurstücks 111 der Flur 12 mit einer Grundstücksgröße von
1.140 m2.

Ende amtlicher Teil

Beschlüsse



Stadtverordnetenbeschluss SVV/0653/2012
Verkauf der Grundstücke in der Gemarkung Forst, gelegen
Neiße- und Mühlgrabenvorland, Flur 33, Flurstücke 495,
496, 497 und 498 mit einer Gesamtgröße von 4.243 m2

Der Haupt- und Wirtschaftsausschuss beschloss den Verkauf der
in der Gemarkung Forst, im Neiße- und Mühlgrabenvorland gele-
genen Flurstücke 495, 496, 497 und 498 der Flur 33 mit einer
Gesamtgröße von 4.243 m2.

Informationsvorlage SVV/0657/2012
Information zur Verfahrensweise zum Abschluss der Konzes-
sionsverträge Strom und Gas für das Gebiet der Stadt Forst
(Lausitz) ohne Ortsteile Bohrau, Briesnig, Groß Bademeusel,
Klein Bademeusel, Groß Jamno, Klein Jamno, Mulknitz und
Naundorf
Der Haupt- und Wirtschaftsausschuss nahm die beabsichtigte
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Verfahrensweise zum Abschluss neuer Konzessionsverträge für
Strom und Gas für das Gebiet der Stadt Forst (Lausitz) ohne die
Ortsteile Bohrau, Briesnig, Groß Bademeusel, Klein Bademeu-
sel, Groß Jamno, Klein Jamno, Mulknitz und Naundorf zur
Kenntnis.

Stadtverordnetenbeschluss SVV/0659/2012
Errichtung einer Lagerhalle im Industrie- und Gewerbege-
biet Forst-Süd, Teilgebiet 4A (5,6)
hier: Öffentlich-rechtliche Vereinbarung nach § 54 Verwal-
tungsverfahrensgesetz (VwVfG)
Der Haupt- und Wirtschaftsausschuss beschloss die öffentlich-
rechtliche Vereinbarung nach § 54 VwVfG einschließlich des
Ablösevertrages.

Beschlüsse der 19. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 25.01.2012
Stadtverordnetenbeschluss SVV/0638/2011
Klarstellungs- und Ergänzungssatzung der Stadt Forst (Lau-
sitz) i.S.d. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und 3 BauGB für die Orts-
lage Keune
hier:  Satzungsänderungsbeschluss, Aufnahme einer Klar-
stellungsfläche i.S.d. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 BauGB
Die Stadtverordnetenversammlung Forst (Lausitz) fasste einen
Satzungsänderungsbeschluss für die Klarstellungs- und Ergän-
zungssatzung der Stadt Forst (Lausitz) in Bezug auf die Neu-auf-
nahme einer Klarstellungsfläche i.S.d. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1
BauGB. 
Es wird darauf hingewiesen, dass für befangene Bürger nach § 22
Kommunalverfassung ein Mitwirkungsverbot besteht. 

Stadtverordnetenbeschluss SVV/0646/2011
Integriertes Stadtentwicklungskonzept (INSEK) der Stadt
Forst (Lausitz) 
hier: Fortschreibung und Überarbeitung 2011
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Forst (Lausitz) be-
schloss das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (INSEK) der
Stadt Forst (Lausitz) entsprechend Anlage mit Stand November
2011.

Stadtverordnetenbeschluss SVV/0651/2012
Beschluss zur Einleitung eines Änderungsverfahrens für eine
Teilfläche des Bebauungsplangebietes Am Haag
hier: Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a

BauGB
Die Stadtverordnetenversammlung Forst (Lausitz) beschloss,
gem. § 2 (1) BauGB den Bebauungsplan der Innenentwicklung
nach § 13a BauGB mit der Bezeichnung Am Haag (Satzungsbe-
schluss vom 03.07.2009) in einem Teilbereich des alten Gel-
tungsbereiches zu ändern. Der Planänderungsbereich wird wie
folgt begrenzt:
Im Westen:
Durch die westlichen Grenzen der Flurstücke 595 und 596, Flur
18, Gemarkung Forst
Im Norden:
Durch die nördlichen Grenzen der Flurstücke 595, 598, Flur 18,
Gemarkung Forst, durch die Verbindung des nordöstlichen
Grenzpunktes des Flurstückes 590, Flur 18, Gemarkung Forst,
mit dem nordwestlichen Grenzpunkt des Flurstückes 227, Flur
17, Gemarkung Forst, durch die nördliche Grenze des Flur-

stückes 227, Flur 17, Gemarkung Forst und deren Verlängerung
um ca. 5 m in südöstliche Richtung
Im Osten:
Durch eine Linie mit 4 – 6 m Abstand östlich der östlichen Ge-
bäudekante des Wohnblockes Haagstraße 2 bis 8 
Im Süden:
Durch die nördliche Straßenbegrenzungslinie der Straße Am
Haag
Es wird darauf hingewiesen, dass befangene Bürger nach § 28
Gemeindeordnung keine Mitwirkungshandlung haben.

Stadtverordnetenbeschluss SVV/0654/2012
Ankauf eines Grundstücks mit Gebäude in der Gemarkung
Forst, Flur 16, Flurstücke 393/150 und 272/3 mit einer
Grundstücksgröße von in Summe 1.272 m2

1. Die Stadtverordnetenversammlung beschloss den Ankauf der
in der Gemarkung Forst, in der Lindenstraße gelegenen Flur-
stücke 393/150 und 272/3 der Flur 16 mit einer Grundstücks-
größe von in Summe 1.272 m2 und aufstehendem Bürogebäude.
Es wird Bezug genommen auf die Informationsvorlage
SVV/0594/2011 vom 23.09.2011.
Es wird Bezug genommen auf die Beschlussvorlage
SVV/0629/2011 (neu) vom  02.12.2011.

2. Die Stadtverordnetenversammlung beschloss die Zahlung des
Kaufpreises über eine Stundungsvereinbarung 

Stadtverordnetenbeschluss SVV/0656/2012
Organisation der Aufgabenerfüllung der Abwasserbeseiti-
gung in der Stadt Forst (Lausitz) ab 2013
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Forst (Lausitz) er-
mächtigte und beauftragte den Bürgermeister :
1.) die städtische Pflichtaufgabe der Abwasserbeseitigung weiter-

hin unter Beibehaltung der Organisationsform Eigenbetrieb
ab 2013 zu erledigen,

2.) die vorhandene Struktur des Eigenbetriebes der Stadt Forst
„Städtische Abwasserbeseitigung“ um den kaufmännischen
und kaufmännisch-technischen Aufgabenteil durch personelle
und organisatorische Maßnahmen ab 2013 zu ergänzen. Von
einer Ausschreibung der Betriebsführung wird abgesehen.
Die Aufgabe der Abwasserbeseitigung soll grundsätzlich in
Eigenregie des Eigenbetriebes ab 2013 erledigt werden.
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Stadtverordnetenbeschluss SVV/0658/2012
Prüfung der Möglichkeiten zur Zusammenarbeit zwischen
dem Amt Döbern-Land und der Stadt Forst (Lausitz)
Der Bürgermeister wurde beauftragt, Gespräche über die Mög-
lichkeiten einer künftigen Zusammenarbeit mit dem Amtsdirek-

tor des Amtes Döbern-Land und den Bürgermeistern der betref-
fenden amtsangehörigen Gemeinden mit dem Ziel einer gemein-
samen künftigen Entwicklung der Region zu führen. Dies
schließt auch entsprechende Gespräche mit dem Bürgermeister
der Stadt Spremberg ein.

Nach § 54 des Wehrgesetzes können sich Frauen und Männer,
die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind, verpflichten, frei-
willigen Wehrdienst zu leisten, sofern sie hierfür tauglich sind.
Zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial übermit-
teln die Meldebehörden dem Bundesamt für Wehrverwaltung
aufgrund § 58 Abs. 1 des Wehrpflichtgesetzes jährlich zum 31.
März folgende Daten zu Personen mit deutscher Staatsangehörig-
keit, die im nächsten Jahr volljährig werden:

1. Familienname,
2. Vornamen,
3. gegenwärtige Anschrift.

Die Datenübermittlung unterbleibt, wenn die Betroffenen ihr
nach § 18 Abs.7 des Melderechtsrahmengesetzes widersprochen
haben.
Nach § 18 des Melderechtsrahmengesetzes ist eine Datenüber-
mittlung nach § 58 Abs.1 des Wehrpflichtgesetzes nur zulässig,
soweit die Betroffenen nicht widersprochen haben. Die Betroffe-
nen sind auf ihr Widerspruchsrecht bei der Anmeldung sowie
durch öffentliche Bekanntmachung hinzuweisen.
Der Widerspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift beim
Bürgeramt der Stadt Forst (Lausitz), Promenade 9, 03149 Forst
(Lausitz) eingelegt werden.

Freer
Fachbereichsleiterin Bürgerservice

Bekanntmachung
über das Widerspruchsrecht nach § 18 Abs. 7 des Melderechtsrahmengesetzes
„Widerspruch gegen die Übermittlung von Meldedaten an das Bundesamt für Wehrverwaltung“

Andere Bekanntmachungen

Ortsübliche Bekanntmachung
Planfeststellungsbeschluss für die Aschedeponie des Depots Jänschwalde II (DK I) 

Das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe hat mit
Planfeststellungsbeschluss vom 30.11.2011 (Gz: 56.18-5-25)
gemäß § 31 Abs. 2 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-
/AbfG) i. V. m. § 1 Verwaltungsverfahrensgesetz Brandenburg
(VwVfG) i. V. m. §§ 72 ff. Verwaltungsverfahrensgesetz
(VwVfG) den Plan der Vattenfall Europe Mining AG für die
Aschedeponie des Depots Jänschwalde II (DK I) festgestellt. 

Die Planfeststellung umfasst die Errichtung und den Betrieb ei-
ner betriebseigenen Monodeponie der Deponieklasse I auf der In-
nenkippe des Tagebaus Jänschwalde. Teile des Antrages wurden
abgelehnt. Der Trägerin des Vorhabens wurden Auflagen erteilt. 
Der Planfeststellungsbeschluss (einschließlich Rechtsbehelfsbe-
lehrung) und eine Ausfertigung des festgestellten Plans liegen in
der Zeit

vom 14. Februar 2012 bis einschließlich 27. Februar 2012 
in der Stadt Forst (Lausitz) im Rathaus, Promenade 9 in 03149
Forst (Lausitz) im Fachbereich Bürgerservice (Bürgeramt), Erdge-
schoss, während der Dienststunden für jedermann zur Einsicht aus. 
Der Planfeststellungsbeschluss wurde den Beteiligten, über deren
Einwendungen entschieden worden ist, zugestellt. Der Beschluss
gilt mit dem Ende der Auslegungsfrist allen Betroffenen und den-
jenigen gegenüber, die Einwendungen erhoben haben, als zuge-
stellt (§ 74 Abs. 5 Satz 3 VwVfG).
Bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist kann der Planfeststel-
lungsbeschluss von den Betroffenen und denjenigen, die Einwen-
dungen erhoben haben, beim Landesamt für Bergbau, Geologie
und Rohstoffe Brandenburg, Inselstraße 26, 03046 Cottbus,
schriftlich angefordert werden.

Öffentliche Bekanntmachung 
Zum Satzungsänderungsbeschluss über die Neuaufnahme einer Klarstellungsfläche i.S.d. § 34
Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 BauGB in den Geltungsbereich der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung
gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und 3 BauGB der Stadt Forst (Lausitz) für die Ortslage Keune 

Aufgrund des § 3 Kommunalverfassung für das Land Branden-
burg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 286) (1)
zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23. Septem-
ber 2008 (GVBl. I S. 202) hat die Stadtverordnetenversammlung
der Stadt Forst (Lausitz) am 19.03.2009 einen Satzungsände-
rungsbeschlusss hinsichtlich der Neuaufnahme einer Klarstel-
lungsfläche i.S.d. § 34 Abs.4 Satz 1 Nr. 1 BauGB (Fassungsda-
tum: Oktober 2011) in den Geltungsbereich der Klarstellungs-
und Ergänzungssatzung der Stadt Forst (Lausitz) für die Ortslage
Keune gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und 3 BauGB in der Fas-
sung vom 23. September 2004 (BGBL. I S. 2414, zuletzt geän-

dert durch Gesetz vom 22.07.2011 (BGBI. I S. 1509) m.W.v.
30.07.2011 gefasst. 

Da sich die Änderung auf einen Klarstellungsbereich i.S.d. § 34
Abs.4 Satz 1 Nr. 1 BauGB bezog, war eine Anzeige bzw. Geneh-
migung beim Landkreis Spree-Neiße als höherer Verwaltungs-
behörde nicht erforderlich. 

Der Satzungsänderungsbeschluss wird hiermit bekanntgemacht. 
Der Geltungsbereich der Satzung und der Änderungsbereich ist
den beigefügten Lageplänen zu entnehmen. Die Satzung tritt am
Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft. Jedermann kann diese Sat-



Amtsblatt für die Stadt Forst (Lausitz)
(Rathausfenster)

Amtlicher Teil
Seite 4

Freitag, 10. Februar 2012
21. Jahrgang • Nr. 1/2012

zung und die Begründung dazu ab diesem Tage im Fachbereich
Stadtentwicklung der Stadt Forst (Lausitz), Cottbuser Straße10,
während der Dienststunden einsehen und über den Inhalt Aus-
kunft verlangen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften, die in der Kommunalverfassung für
das Land Brandenburg (BbgKVerf) enthalten oder aufgrund die-
ses Gesetzes erlassen worden sind, beim Zustandekommen der
Satzung unbeachtlich ist, wenn sie nicht schriftlich innerhalb ei-
nes Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung ge-
genüber der Stadt Forst (Lausitz), Promenade 9, 03149 Forst
(Lausitz), unter der Bezeichnung der verletzten Vorschrift und
der Tatsache, die den Mangel ergibt, geltend gemacht worden ist.
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Genehmigung
oder die öffentliche Bekanntmachung verletzt worden sind. 
Eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1Nr. 1 bis 3 Baugesetzbuch (BauGB)
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und
Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2
beachtliche Verletzung der Vorschriften der Satzung und des
Flächennutzungsplanes sowie nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB
beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges sind gemäß § 215
Abs. 1 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jah-

res schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden
sind. Bei der Geltendmachung ist der Sachverhalt, der die Verlet-
zung oder den Mangel begründen soll, darzulegen. 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs.3 Satz 1 und 2 BauGB über
die Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche im Falle der in
den §§ 39 bis 42 bezeichneten Vermögensnachteile, deren Lei-
stung schriftlich beim Entschädi-gungspflichtigen zu beantragen
ist, und des § 44 Abs.4 BauGB über das Erlöschen von Entschä-
digungsan-sprüchen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in der die Ver-
mögensnachteile eingetreten sind, gestellt worden ist, wird hinge-
wiesen. 

Forst (Lausitz), den 27.01.2012

Dr. Jürgen Goldschmidt 
Hauptamtlicher Bürgermeister 
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Ersatzbekanntmachung 

Aufgrund des § 10 Abs.3 BauGB i.V.m. § 34 Abs.6 Satz 2
BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September
2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom
22.07.2011 (BGBI. I S. 1509) m.W.v. 30.07.2011 wird hiermit
für den Satzungsänderungsbeschluss über die Neuaufnahme einer
Klarstellungsfläche i.S.d. § 34 Abs.4 Satz 1 Nr. 1 BauGB in den
Geltungsbereich der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung der
Stadt Forst (Lausitz) für den Ortsbereich Keune i.S.d. § 34 Abs.4
Satz 1 Nr. 1 und 3 BauGB die Ersatzbekanntmachung gem. § 2
Abs.1 der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von
Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Vorschriften in den Ge-
meinden, Ämtern und Landkreisen (Bekanntmachungsverord-
nung – BekanntmV vom 01.12. 2000 (GVBl. S. 435), zuletzt
geändert durch Artikel 4 Nr. 9 des Gesetzes vom 20. April 2006
(GVB.. I S. 46) i.V.m. § 15 Abs. 3 der Hauptsatzung der Stadt
Forst (Lausitz) in der Fassung der Bekanntmachung vom
02.12.2005 (Amtblatt der Stadt Forst (Lausitz) Nr. 7/2005, S.1)
geändert durch die erste Satzung zur Änderung der Hauptsatzung

der Stadt Forst (Lausitz) vom 27.04.2007, die zweite Satzung zur
Änderung der Hauptsatzung der Stadt Forst (Lausitz) vom
20.03.2009, die Dritte Satzung zur Änderung der Hauptsatzung
der Stadt Forst (Lausitz) vom 04.12.2009 und vierte Satzung zur
Änderung der Hauptsatzung der Stadt Forst (Lausitz)vom
27.09.2011angeordnet.
Die Einsichtnahme und Auskunftsmöglichkeit besteht für jeder-
mann auf Dauer während der Dienststunden im Fachbereich
Stadtentwicklung der Stadt Forst (Lausitz), Cottbuser Straße 10,
Zimmer 319, 03149 Forst (Lausitz). 

Forst (Lausitz), den 27.01.2012

Dr. Jürgen Goldschmidt 
Hauptamtlicher Bürgermeister
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Öffentliche Bekanntmachung
Die Stadtverordnetenversammlung Forst (Lausitz) hat am
25.01.2012 in öffentlicher Sitzung beschlossen, einen Beschluss
für ein Änderungsverfahren für den Bebauungsplan  
„Am Haag“ 

gemäß § 2 Abs.1 Baugesetzbuch zu fassen. Es handelt sich um
eine Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13 a
BauGB.

Der Geltungsbereich des Änderungsbereiches wird wie folgt be-
grenzt:

Im Westen: durch die westlichen Grenzen der Flurstücke 595
und 596, Flur 18, Gemarkung Forst 

Im Norden: durch die nördlichen Grenzen der Flurstücke 595,
598, Flur 18, Gemarkung Forst, durch die Verbin-
dung des nordöstlichen Grenzpunktes des Flur-
stückes 590, Flur 18, Gemarkung Forst, mit dem
nordwestlichen Grenzpunkt des Flurstückes 227,

Flur 17, Gemarkung Forst, durch die nördliche
Grenze des Flurstückes 227, Flur 17, Gemarkung
Forst und deren Verlängerung um ca. 5m in südöst-
liche Richtung 

Im Osten: durch eine Linie mit 4 – 6 m Abstand östlich der
östlichen Gebäudekante des Wohnblockes Haag-
straße 2 bis 8 

Im Süden: durch die nördliche Straßenbegrenzungslinie der
Straße am Haag 

Forst (Lausitz), den 27.01.2012

Dr. Jürgen Goldschmidt
Hauptamtlicher Bürgermeister
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Genossenschaftsversammlung der
Jagdgenossenschaft Bohrau

Alle Mitglieder der Jagdgenossenschaft Bohrau sind zu der am 

Donnerstag, den 22. März 2012, um 19:00 Uhr

im Freizeittreff Bohrau, Kleine Bohrauer Straße 5 stattfindenden
Jagdgenossenschaftsversammlung recht herzlich eingeladen.

Tagesordnung: 

1. Rechenschaftsbericht des Vorstandes des Jahres 2011/2012
2. Rechenschaftsbericht des Kassenführers
3. Bericht des Rechnungsprüfers
4. Entlastung des Vorstandes und des Kassenführers für das Jahr

2011/2012
5. Haushaltsplan 2012/2013
6. Wahl des Vorstandes – Jagdvorsteher, 1. Beisitzer, 2. Beisitzer

– und des Kassenführers
7. Wahl des Rechnungsprüfers
8. Verlängerung Pachtverträge
9. Verschiedenes

Bericht der Jagdpächter

J. Krause
Jagdvorsteher

Genossenschaftsversammlung der
Jagdgenossenschaft Forst

Alle Mitglieder der Jagdgenossenschaft Forst (Lausitz) sind zu
der am Donnerstag, dem 19. April 2012, um 19:00 Uhr 

im Raum 15 des Bürgerzentrums Kleine Amtstraße 1, 03149
Forst (Lausitz) stattfindenden Genossenschaftsversammlung
recht herzlich eingeladen.

Tagesordnung:

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlußfähigkeit 
2. Billigung der Niederschrift von der letzten GV
3. Kassenbericht zum abgelaufenen Jagdjahr 2011/2012
4. Bericht der Rechnungsprüfer
5. Entlastung des Kassenführers und des Vorstandes für das ab-

gelaufene Jagdjahr
6. Wahl von zwei neuen Rechnungsprüfern
7. Haushaltsplan für das Jagdjahr 2012/2013
8. Beschluss über den 3. Nachtrag/Änderung zum Jagdpachtver-

trag im Jagdbogen II Forst/Noßdorf 
9. Beschluss über die Verwendung nicht abgerufener Reinerträge
10. Bericht zur Jagdstrecke der einzelnen Jagdbezirke
11. Verschiedenes

M. Kockott
JagdvorsteherGenossenschaftsversammlung der

Jagdgenossenschaft Horno
Alle Mitglieder der Jagdgenossenschaft Horno sind zu der 

am: 22.03.2012,  um 19:00 Uhr

Ort: OT Horno, An der Dorfaue 9, 
Gaststätte „Hornoer Krug“

stattfindenden Jahreshauptversammlung recht herzlich eingeladen.

Tagesordnung

1. Begrüßung
2. Protokollkontrolle 
3. Rechenschaftsbericht des Vorstandes und des Kassenführers

zum abgelaufenen Jagdjahr
4. Entlastung des Vorstandes und des Kassenführers
5. Haushaltsplan 2012/2013
6. Bericht der Pächtergemeinschaft
7. Verschiedenes

gez.  J. Kneschk
Jagdvorsteher

Genossenschaftsversammlung der
Jagdgenossenschaft Jamno

Alle Mitglieder der Jagdgenossenschaft Jamno werden hiermit
herzlich eingeladen zur nächsten Mitgliederversammlung, die am 

Freitag, dem 23. März 2012 um 19:00 Uhr

im Landgasthaus „Urwald“ in Groß Jamno stattfindet.

Tagesordnung: 

1. Protokollkontrolle und -bestätigung
2. Rechenschaftsbericht des Vorstandes zum Geschäftsjahr

2011/2012
3. Rechenschaftsbericht der Kassiererin zum Geschäftsjahr

2011/2012
4. Bericht der Revisionskommission
5. Entlastung von Vorstand und Kassiererin
6. Wiederwahl der Revisionskommission
7. Vorlage des Entwurf zum Haushaltsplan 2012/2013
Entwurf, Diskussion, Beschlussfassung 
8. Bericht der Pächtergemeinschaft  
9. Verschiedenes

gez. Krautz
-Jagdvorsteher-

Genossenschaftsversammlung der
Jagdgenossenschaft Mulknitz

Alle Mitglieder der Jagdgenossenschaft Mulknitz sind zu der am 

Dienstag, dem 03. April 2012 um 19:00 Uhr 
im Gemeindehaus Mulknitz, Mulknitzer Dorfstraße 13

stattfindenden Genossenschaftsversammlung recht herzlich ein-
geladen.

Tagesordnung

1. Rechenschaftsbericht des Vorstandes 
für das Jagdjahr  2011/2012

2. Bericht der Kassenführerin für das Jagdjahr 2011/2012
3. Bericht der Rechnungsprüfer zum Jagdjahr 2011/2012
4. Diskussion und Beschlussfassung zur Verwendung des Rein-

ertrages aus der Jagdverpachtung

5. Entlastung des Vorstandes und der Kassenführerin für das
Jagdjahr 2011/2012

6. Diskussion und Beschlussfassung zum Haushaltsplan des
Jagdjahres 2012/2013

7. Wahl der Kassenprüfer für das Jagdjahr 2012/2013
8. Auszahlung des Reinertrages an die anwesenden Mitglieder
9. Verschiedenes

G. Dünnebier
Jagdvorsteher

Ende des amtlichen Teils



Lfd.Nr. im Tag der Abgabe Bezeichnung der Fundsache
Fundbuch

157/2011       22.12.2011 Rucksack (schwarz)

158/2011       23.12.2011 Junghans Damenuhr (silber)

161/2011       30.12.2011 Handy Samsung

01/2012       03.01.2012 Brille mit goldfarbigen Bügeln

06/2012       20.01.2012 Geldbörse (dunkelgrün)

07/2012       24.01.2012 28er Damenrad, silbergrau 
„Texo-Comfort“

08/2012       24.01.2012 Geldbörse (schwarz)
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Aus dem Rathaus

Gewässerschau 2012
Der Wasser- und Bodenverband Neiße / Malxe – Tranitz führt im
Gebiet der Stadt Forst (Lausitz) am 

Mittwoch, dem 21.März 2012 
die Gewässerschau 2012 durch.
In Vorbereitung der Gewässerschau können Hinweise und Anre-
gungen zu Problemen der Gewässerunterhaltung zwecks Klärung
bzw. Weiterleitung an den Verband bis zum 29.02.2012 bei der
Stadt Forst (Lausitz) vorgebracht werden.

Vereine

Weiterhin befinden sich verschiedene Schlüsselbunde, Regen-
schirme sowie Sporttaschen und Kleidungsstücke vom Neißeverkehr
im Fundbüro. Die Abholung der Fundsachen durch den Eigentü-
mer kann im Fundbüro/Bürgeramt, im Rathaus, erfolgen. 
Ein entsprechender Eigentumsnachweis ist zu erbringen und zwar
durch: 

– die genaue Beschreibung der Fundsache sowie Ort und Zeit-
punkt des Verlustes

– bei Fahrrädern die Fahrradnummer 
– bei Handys die Gerätenummer 

(IMEI-Nummer des Herstellers)
– bei Schlüsseln ein Zweitschlüssel zum Vergleich

Informationen vom Fundbüro
Folgende Fundsachen wurden in der Zeit vom 17.12.2011 bis
10.02.2012 im Fundbüro abgegeben:

Eine unerwartete Überraschung gab es für die Kinder, Familien,
Besucher und Mitarbeiter des Familien- und Nachbarschaftstreffs
des Paul-Gerhardt-Werkes in Forst.
Der ehemalige Trägerverein Miteinander Forst e.V. überreichte
dem Familientreff eine Spende in Höhe von 2.500,- €, mit der
Bitte, diese den Familien und Besuchern des Familientreffs und
der Krabbelgruppe zukommen zu lassen.
Groß war die Freude. Von dem Geld wurden farbenfrohe und sta-
bile Sitzelemente und ein großer Wickeltisch gekauft.

Herzlichen Dank für die großzügige Spende

Im Namen unserer Familien und Mitarbeiter möchten wir uns
recht herzlich für die Unterstützung bedanken.  

Kathrin Schubert 
Familien- u. Nachbarschaftstreff Frankfurter Straße 48

Fotos: privat

Die angeschafften Dinge wurden von den Kindern gleich in Be-
sitz genommen und können vielfältig genutzt werden.

Eisfläche am Freibad 
für Schlittschuhläufer nutzbar

Die tiefen Temperaturen machen die Nutzung einer Eisfläche
am Forster Freibad in der Ringstraße möglich.
Die Eröffnung der Eisbahn am Freibad erfolgte bereits am
03.02.2012. Die Öffnungszeit ist täglich von 9 bis 20 Uhr (ab
ca. 17 Uhr Nutzung mit Flutlicht) –  solange es die Tempera-
turen erlauben.
Ansprechpartner bei der Stadt Forst (Lausitz) für die Eislauffläche
ist der Leiter der Bäder, Herr Lutz Berbig, Tel. 03562 698444.

Im neuen „Familienwegweiser“ ist für die
Begegnungsstätte unBehindert leben
Forst e. V. die Anschrift Frankfurter Str. 33
in Forst (L.) angegeben. – Das ist falsch.
Die Anschrift lautet: Gubener Str. 10. 

Korrektur für den „Familienwegweiser“
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Tierschutzverein e.V. Forst 

Unseren laufend aktualisierten 
Bestand an Tieren finden Sie unter

w w w . m u l k n i t z . c o m / a g a l l e r y . p h p

Tierschutzverein e.V. Forst   •   Am Pferdegarten 06
03149 Forst (Lausitz)

Bitte engagieren Sie sich für den Erhalt des Tierasylheims
durch: • Spenden für das Tierheim     • Futterspenden

• Patenschaften für die Tiere
Sie wählen die Spendenhöhe und -dauer 

nach Ihren Wünschen aus.

„Bruno“ ist ein 3-jäh-
riger Labrador-Rüde

und ein sehr 
lieber Familienhund. 

Er ist sehr 
bewegungsfreudig, 
daher braucht er 

viel Auslauf. 
Grundgehorsam 

besitzt er durch eine
vorhandene Ausbil-

dung.
Da sein Herrchen 

leider verstorben ist,
sucht er 

neue Menschen – 
bei Interesse melden

Sie sich bitte im 
Tierheim.

Tierschutzvereien e.V. Forst und Umgebung

Unsere 
Spendenkonten:
Sparkasse Spree-Neiße Kto. 340 210 0281    BLZ 180 500 00
Volksbank Spree-Neiße Kto. 20 32 996          BLZ 180 927 44

Ansprechpartner:   
Renate Behrendt / 
Karen Schulze,  Tel.: 0151-116 770 07
Angelika Noack, Tel.: 0152-020 640 00
Ulrich Brink,     Tel.: 66 42 45

Sprechzeiten: 
Do 15.00 – 18.00 Uhr

Die Teamleiterin der Sozialarbeit im Landkreis Spree-Neiße Frau
Plenske besuchte in der Vorweihnachtszeit den Familien- und
Nachbarschaftstreff des Paul-Gerhardt-Werkes und brachte eine
tolle Überraschung für die Besucherfamilien mit.
Wir erhielten Theaterkarten für die Vorstellung des Stückes
„Ronja Räubertochter“ im Theater der Stadt Cottbus.
Am 29.12.2011 ging es los. Gespannt betraten die Familien das
große Foyer des Theaters und belegten ihre Plätze. Nun begann
das Stück, Alle waren sehr gespannt.
Licht- und Knalleffekte, bunte Kostüme, ein abwechslungsrei-
ches und tolles Bühnenbild und Darsteller, die Freude daran ha-
ben, zu spielen und zu singen, begeisterten die Familien.
Durch Zugabenrufe am Ende des Stückes kam dies noch einmal
deutlich zum Ausdruck.
Wir möchten uns an dieser Stelle bei Frau Plenske für die uns zur
Verfügung gestellten Karten bedanken. Es war ein tolles Erlebnis.
Kathrin Schubert
Teamleitung Familien- und Nachbarschaftstreff des PGW Forst

Theaterbesuch in Cottbus als nachträgliche Weihnachtsüberraschung

Touristinformation
Termine 2012 – Geführte Rad- und Wandertouren
So., 26.02. Winterwanderung 

„Auf den Spuren von Fuchs und Hase“
Naturkundliche Wanderung entlang des Ameisenlehrpfades in
Richtung Wotansee. Dort warten Glühwein und ein kleiner Im-
biss auf die Wanderer.
Treffpunkt: 14.00 Uhr „Grünes Klassenzimmer“, Preschner Weg 5,
Ende: ca. 16.00 Uhr     03149 Forst (Lausitz) 
Teilnehmergebühr: Wanderung ist frei, bei Imbiss und Getränken

wird ein Unkostenbeitrag erhoben.
Veranstalter: Verein Land und Leute – Region Lausitzer Neiße e.V.
Anmeldung zur Tour bis zum 23.02.2012
Touristinformation, Cottbuser Str. 10, 03149 Forst (Lausitz)
Tel.: 03562-66 90 66 oder unter 0173/ 58 89 153 , 03562-66 38 71

Sa., 14.04. Geführte Fahrradtour nach Polen
Eine geführte naturnahe geschichtliche - geologische Fahrradex-
kursion zur ehemaligen Sprengchemie Forst/Scheuno und zum
ehemaligen Schloss des Grafen von Brühl in Brody (Pförten)!
Treffpunkt: 9.00 Uhr am Grenzübergang Forst/Sacro
Teilnehmer: 6 – 15 Personen
Teilnehmergebühr: 20,00 € (bei der Anmeldung) ohne Essen
Veranstalter: Verein Land und Leute – Region Lausitzer Neiße e.V.
Anmeldung zur Tour bis zum 12.04.2012
Touristinformation, Cottbuser Str. 10, 03149 Forst (Lausitz)
Tel.: 03562-66 90 66 oder unter 0173/ 58 89 153 , 03562-66 38 71

Sa., 21.04. Kräuterwanderung
„Wanderung, Zubereitung und Verkostung von Wildkräutern“:
Wir suchen Wildkräuter und verwenden sie für einen schmack-
haften und vor allem gesunden Salat, mit vielen Vitaminen und
Mineralstoffen. Gleich dazu kochen wir eine schmackhafte Früh-
lingssuppe. Zubereitung der Wildkräuter im Forstweg 103.
Bitte festes Schuhwerk, Schreibutensilien und Papiertüten (z.B.
vom Bäcker) mitbringen.
Treffpunkt: 10.00 Uhr, mit dem Fahrrad am Kindergarten „Wald-

haus“ in Keune in der Märkischen Straße.
Teilnehmergebühr: 12,00 € pro Pers., Kinder frei 

(Bezahlung zu Beginn der Wanderung)
Teilnehmer: ca. 8 – 10 Personen
Veranstalter: Verein „Leben und Lernen e.V.“ aus Forst (Lausitz)

Foto: privat
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am 17. Dezember
Gisela Buder zum 75.

am 18. Dezember
Hartmut Eckert zum 75.

am 19. Dezember
Marita Bufe zum 70.
Marianne Lehmann zum 75.
Hans-Jürgen Petermann zum 70.
Irene Scheppan zum 80.
Werner Schulz zum 80.

am 20. Dezember
Martin Semke zum 75.

am 21. Dezember
Peter Gruber zum 70.
Georg Schliebe zum 80.
Christa Schmiedeke zum 75.

am 22. Dezember
Ingrid Richter zum 70.
Margarete Schäfer zum 92.

am 23. Dezember
Hilde Kunzendorf zum 75.

am 24. Dezember
Rosemarie Brandtstäter
OT Groß Jamno zum 85.
Ursula Burchardt zum 80.

am 25. Dezember
Charlotte Räbiger
OT Groß Bademeusel zum 91.
Christel Rubin zum 70.

am 26. Dezember
Eckhard Klausch zum 70.
Valeri Wolf zum 70.

am 27. Dezember
Elly Beitsch zum 91.
Werner Freier zum 85.
Erika Schießer zum 75.

am 28. Dezember
Erich Lehmann zum 75.

am 29. Dezember
Ursula Girlich zum 75.
Thea Mutterer zum 75.
Eugen Roth zum 75.
Heinz Smoller zum 75.

am 30. Dezember
Irmgard Exner zum 85.
Annelies Riedel zum 75.
Margot Woidke
OT Naundorf zum 75.

am 30. Dezember
Marianne Warbinek zum 85.

am 1. Januar 2012
Margarete Wolf zum 93.
Dora Smyczek zum 96.

am 2. Januar
Hildegard Herzog
OT Groß Jamno zum 90.
Charlotte Kallenbach
OT Sacro zum 80.
Rita Noack zum 70.
Doris Rhode zum 85.

GRATULATIONEN  ab 17. DEZEMBER 2011Anmeldung zur Tour bis zum 19.04.2012
Touristinformation, Cottbuser Str. 10, 03149 Forst (Lausitz)
Tel.: 03562-66 90 66          oder Verein „Leben und Lernen e.V.“

Karola Rößler Tel.: 0160-92 81 52 65

Sa., 28.04. „Geführte Bergbautour zum Klinger See“ 
mit dem Bergmann Herr Kleefeld.

Der Gästeführer, ein erfahrener Bergmann, erläutert alle Facetten
des Braunkohlebergbaus. So wird in der Lausitz seit über 150
Jahren Braunkohle gefördert und in die verschiedensten Formen
veredelt. Es gibt u. a. Einblicke in den noch aktiven Tagebau
Cottbus-Nord, den zukünftigen Cottbuser Ostsee. Er erläutert die
Arbeitsweise eines Tagebaubetriebes mit den dazugehörenden
Großgeräten und Kohlebaggern, auch wie die Grundwasserab-
senkung funktioniert und wie die Rekultivierung der Landschaf-
ten nach dem Tagebau erfolgt. Von einem 34 m hohen Aussicht-
sturm sind die Bergbaufolgelandschaften mit den Konturen des
Cottbuer Ostsees bereits zu erkennen. Im weiteren sind die Be-
sichtigung des Klinger Sees, der aus einem ehemaligen Tagebau-
restloch entsteht und das Freilichtmuseum „Zeitsprung“ mit dem
neu geschaffenen Mammut in Klinge im Programm. Der neu ge-
staltete Aussichtspunkt an der südöstlichsten Stelle des Cottbuser
Ostsees lädt schon heut’ zum verweilen ein. Während dieser ca. 7
Stunden ist ein Zeitfenster von ca. 50 Jahren, dem Beginn des
Tagebaubetriebes über die Gestaltung der einstigen „Mondland-
schaft“ sowie verschiedenen Stadien der Rekultivierung und die
Entwicklung der Natur in der Bergbaufolgelandschaft, erlebbar.
Treffpunkt: 9.00 Uhr ab Cottbus - Merzdorf – (Alpschänke

Strecke 50 km)
Teilnehmergebühr: 12,00 € pro Person
Teilnehmerzahl: mind. 6 Personen 
Für Interessierte und Gäste aus Forst und Umgebung – mit Rad
oder PKW: Führungen sind jederzeit nach individueller Abspra-
chen möglich – Strecke ca. 70 km ab Forst, Wasserturm.
Reduzierte Strecke ca. 40 km ab Forst, Wasserturm, ohne aktiven
Tagebau Cottbus-Nord und Aussichtsturm Merzdorf:
Teilnehmergebühr: 9,00 € pro Person
Teilnehmerzahl: mind. 6 Personen
Anmeldung zur Tour bis zum 26.04.2012
Touristinformation, Cottbuser Str. 10, 03149 Forst (Lausitz)
Tel.: 03562- 66 90 66     oder M. Kleefeld, Hallenser Str. 3,

03046 Cottbus, Tel.: 0178-52 11 831

Sa., 23.06. Kräuterwanderung
„Wanderung, Aufsetzen Ihres persönlichen Kräuteröls“:
Sie werden die Vielfalt von Wildkräutern kennenlernen. Sie be-
kommen Hinweise zum Sammeln, Trocknen und Verarbeiten der
Kräuter. Nach der Fahrradwanderung halten wir im Forstweg 103
und werden dort einige Ihrer gesammelten Kräuter zu Kräuteröl
verarbeiten. Behälter, Öle und Aufkleber erhalten Sie vor Ort.
Bitte festes Schuhwerk, Schreibutensilien und Papiertüten (z.B.
vom Bäcker) mitbringen.
Treffpunkt: 10.00 Uhr mit dem Fahrrad an der Bäckerei „Mer-

schank“ Triebeler Str. 211
Teilnehmergebühr: 12,00 € pro Pers., Kinder frei, 
Dauer: bis ca. 13.00 Uhr
Teilnehmer: mind.8 - 10 Personen
Veranstalter: Verein „ Leben und Lernen e. V.“ aus Forst (Lausitz)
Anmeldung zur Tour bis zum 21.06.2012
Touristinformation, Cottbuser Str. 10, 03149 Forst (Lausitz)
Tel.: 03562-66 90 66   oder Verein „Leben und Lernen e.V.“ 

Karola Rößler Tel.: 0160-92 81 52 65

Sa., 21.07. „Geführte Bergbautour zum Klinger See“
mit dem Bergmann Herr Kleefeld

Sa., 08.09. „Geführte Bergbautour zum Klinger See“
Tourenbeschreibungen siehe Veranstaltung vom 28.04.2012

High-School-Aufenthalte 
und Feriensprachreisen für Schüler

Ein Schuljahr in den USA, in Kanada, Australien oder Neusee-
land zu verbringen, ist für viele junge Leute ein Traum.
Im Ausland zur Schule gehen, Land und Leute kennen lernen, die
Sprachkenntnisse verbessern, Freunde fürs Leben finden und ein-
fach mal über den eigenen Tellerrand hinaus sehen, ist meist die
Motivation, den vielleicht schönsten Teil der Schulzeit im Aus-
land zu verbringen.
Wer sich für eine Feriensprachreise im Sommer 2012 interessiert,
für den hat TREFF auch einiges zu bieten. In Dover und Bourne-
mouth, aber auch in der Universitätsstadt Cambridge, in Cap
d’Ail an der Cote d’Azur oder auf der attraktiven Ferieninsel
Malta bietet sich die Möglichkeit abwechslungsreiche, interes-
sante Ferien zu verbringen, die Sprachkenntnisse zu verbessern,
Land und Leute sowie neue Freunde aus aller Welt kennen zu
lernen.
Kostenloses Informationsmaterial zu den Schulaufenthalten in
den USA, in Kanada, Australien und Neuseeland sind erhältlich
bei: TREFF - International Education e.V., Negelerstraße 25,
72764 Reutlingen, Telefon: 07121 - 696 696-0, Fax: 07121 -
696 696-9, E-Mail: info@treff-sprachreisen.de, Internet:
www.treff-sprachreisen.de .

Sonstiges



Amtsblatt für die Stadt Forst (Lausitz)
(Rathausfenster)

Nichtamtlicher Teil
Seite 11

Freitag, 10. Februar 2012
21. Jahrgang • Nr. 1/2012     

vom 8. JANUAR bis 10. FEBRUAR 2012GRATULATIONEN

Allen  
Jubilaren

(auch nachträglich)
die besten

Wünsche! 
Ihr Bürgermeister

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
die Stadt Forst (Lausitz) gratuliert ihren Jubilaren an dieser Stelle gern
zu ihren Ehrentagen. Daran möchten wir auch in Zukunft festhalten. 
Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, dass Bürgerinnen und

Werner Schulz zum 70.
Marga Woschech zum 80.

am 5. Februar
Sieglinde Eichmann zum 70.
Horst Kandziora zum 75.

am 6. Februar
Horst Schiersand zum 75.

am 7. Februar
Lenore Ratthei zum 85.
Helmuth Sauer zum 85.

am 8. Februar
Christa Fuhrmann zum 75.
Gisela Wenzel zum 80.

am 9. Februar
Else Grabig zum 91.
Wolfgang Klenge zum 70.
Jutta Schulz zum 75.
Lothar Spiller zum 75.
Günter Zarnisch zum 80.

am 10. Februar
Ruth Ihlo zum 80.
Günter Kubein zum 85.
Hans Mahro zum 75.

am 29. Januar
Franz Schmidt zum 96.

am 31. Januar
Johanna Mietzelfeldt zum 96.

am 1. Februar
Anita Januszewski zum 75.
Edith Kleiner zum 80.
Ingrid Kossick zum 70.
Werner Minnack zum 80.
Elisabeth Petro zum 93.
Günter Rubin zum 75.

am 2. Februar
Hans Arnold zum 80
Marianne Henschke zum 85.
Ursula Rinza
OT Groß Bademeusel zum 75.

am 3. Februar
Erika Brix zum 98.
Gertrud Esser zum 90.
Wolfgang Schäfer zum 85.

am 4. Februar
Fritz Krippner zum 75.
Johanna Lehmann zum 92.

am 6. Januar
Regina Bechtler Forst (Lausitz)
OT Groß Jamno zum 70.
Waltraud Heymann
OT Klein Jamno zum 75.
Annemarie Hiersigk zum 85.
Hannelore Jachmann zum 80.
Elfriede Krautz
OT Klein Jamno zum 80.
Marga Nooke zum 70.
Gisela Woschick zum 75.

am 7. Januar
Klaus-Jürgen Doebis zum 70.
Helmut Weber zum 80.

am 8. Januar
Brigitte Janitza zum 70.
Dieter Peppernick
OT Mulknitz zum 70.

am 9. Januar
Magdalina Braun zum 70.
Reinhard Ewald zum 85.
Horst Gahle zum 80.
Wolfgang Rubin zum 80.
Barbara Schoen zum 70.

am 10. Januar
Helga Hoffmann zum 75.
Else Lindlar zum 90.
Fritz Moritz zum 92.
Bernhard Przewozny zum 80.
Ingrid Ulbrich zum 75.
Waltraud Völker zum 80.

am 12. Januar
Hildegard Deckert zum 90.
Elsbeth Dubrau zum 91.
Gertrud Juretzko zum 95.
Hilde Schmuck zum 93.

am 13. Januar
Karl Heinz Ramolt zum 85.

am 14. Januar
Heinz Eisler zum 92.
Heinz Gassan zum 80.
Ingrid Meißner zum 75.
Klaus Möske zum 70.
Konrad Weberchen zum 80.

am 15. Januar
Gerhard Hoppe zum 91.
Heinz Puschmann zum 70.
Edith Sacher zum 98.

am 16. Januar
Waltraud Richter zum 85.

am 17. Januar
Hans Haufe zum 75.
Sieglinde Kulisch zum 70.
Otto Werchan
OT Groß Bademeusel zum 91.

am 18. Januar
Inge Strutz zum 75.
Irma Wiest
OT Klein Jamno zum 85.

am 19. Januar
Hartmut Braunsforth
OT Naundorf zum 70.
Käthe Segieth zum 97.
Horst Simmert zum 75.
Ingrid Vietzke zum 70.

am 20. Januar
Vera Friesen
OT Naundorf zum 75.
Käthe Lorkowski zum 85.
Elfriede Rüffer zum 70.
Fritz Rüffer zum 91.

am 21. Januar
Gerhard Bache zum 70.
Regina Motyka zum 70.

am 22. Januar
Siegfried Heller zum 75.
Gerd Senkel zum 85.

am 23. Januar
Brigitte Borscht zum 70.
Gisela Karow zum 80.

am 24. Januar
Eva Jeschke zum 80.
Hans-Jürgen Kunert zum 75.
Elly Leske
OT Groß Bademeusel zum 94.
Ursula Muche zum 70.

am 25. Januar
Günter Handreck zum 75.
Siegfried Kochan zum 80.
Christel Preißner zum 80.
Emma Tuisl zum 93.

am 26. Januar
Horst Ditzer zum 70.

am 27. Januar
Margarete Faustmann zum 98.

am 28. Januar
Franziska Braun zum 75.
Hannelore Hallecker zum 70.
Günther Seelig zum 94.

JUBILÄEN ab JANUAR 2012

Das Fest der

Goldenen Hochzeit
feiert am 10. Februar das Ehepaar

Waltraud und Peter Weinert
Den Jubilaren die herzlichsten Glückwünsche !

Bürger, die diese Geste generell nicht wünschen oder nicht öffentlich
wünschen, uns dies mitteilen sollten. 

Bitte wenden Sie sich an das Bürgeramt, � 989-530, oder an das
Forster Bürgertelefon 989-289.



Amtsblatt für die Stadt Forst (Lausitz)
(Rathausfenster)

Nichtamtlicher Teil
Seite 12

Freitag, 10. Februar 2012
21. Jahrgang • Nr. 1/2012  

Impressum
Amtsblatt für die Stadt Forst (Lausitz)

(Rathausfenster) 
Auflage: 11.000
Herausgeber

Stadt Forst (Lausitz) ·  Der Bürgermeister 
Promenade 9 · 03149 Forst (Lausitz)

Tel.: (0 35 62) 9 89 - 0 / 9 89 - 102
Fax: (0 35 62) 7460

Internet: http://www.forst-lausitz.de
E-Mail: s.joel@forst-lausitz.de

Das Amtsblatt der Stadt Forst (Lausitz) erscheint in
ausreichender Auflage nach Bedarf. 
Es wird den Haushalten der Stadt Forst (Lausitz)
kostenlos zugestellt.
Das Amtsblatt der Stadt Forst (Lausitz) liegt ab
dem jeweiligen Erscheinungstag im Rathaus in der
Promenade 9 im Bürgeramt der Stadt Forst (Lau-
sitz) aus und kann auf der Homepage der Stadt
Forst (Lausitz) unter www.forst-lausitz.de (Bürger-
forum/Amtsblatt) eingesehen werden. 
Es besteht für Bürger, die keinen Haushalt in der
Stadt Forst (Lausitz) unterhalten, die Möglichkeit,
über die Druckerei & Verlag Forst GmbH das Amts-
blatt der Stadt Forst (Lausitz) zu beziehen. Das
Jahresabonnement kostet 25 Euro inkl. MwSt. und
Versand, Einzelexemplare können gegen Einsen-
dung von ausreichend frankierten Rückumschlägen
A4 bezogen werden.
Verleger, für die Anzeigen Verantwortlicher, An-

zeigenwerber • Herstellung und Vertrieb
Druckerei & Verlag Forst GmbH

Gymnasialstr. 17, 03149 Forst (Lausitz) 
Tel.: (0 35 62) 70 10, Fax: (0 35 62) 66 00 06

E-Mail: info@fowo-druck-forst.de
Stadt 

Forst (Lausitz)

989 289

Bürgertelefon

WIR sind 
für SIE da!

Die nächste
Ausgabe 
(2/2012)

des
Amtsblattes

für die
Stadt Forst
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Neue Medien aus der Stadtbibliothek Forst (Lausitz)

Einen aktuellen Überblick über Geldfragen rund um das Stu-
dium gibt der Ratgeber „Clever studieren – mit der richtigen
Finanzierung“.
„Hawkings Kosmos einfach erklärt“ von Rüdiger Vaas ent-
hält Wissenswertes über das Weltall vom Urknall bis zu
schwarzen Löchern.
Alles was „deutsch“ ist, beleuchten Thea Dorn und Richard
Wagner in ihrem Sachbuch: „Die Deutsche Seele“. 
„Neurodermitis: der Haut helfen“ heißt der Ratgeber von
Jürgen Schickinger, der nötiges Wissen über diese Krankheit,
Medikamente und Pflege vermittelt. 
Hebammen-Tipps geben Elke Mattern und Angela Schweer im
Sachbuch mit DVD: „Schwangerschaft, Geburt & Stillzeit“.
Physiognomik- Expertin Tatjana Strobel beschreibt in ihrem
Sachtitel: „Ich weiß, wer du bist“ wie man aus Gesichtern
Rückschlüsse auf Charakter und Persönlichkeit ziehen kann.
Der Kriminalbiologe Mark Benecke berichtet in: „Aus der
Dunkelkammer des Bösen“ von Verbrechen und Verbrechern. 
Julia Friedrichs befragte Prominente und Nichtprominente nach
dem Wert der Ideale heute zu ihrem Buch: „Ideale: auf der
Suche nach dem, was zählt“.
In dem Sachbuch: „Rezepte und Weisheiten nach Hildegard
von Bingen“ von Hiltrud Gutjahr findet man neben einer Ein-
führung in die Ernährungslehre der Hildegard von Bingen auch
Rezepte, die aufbauend auf diesen Erkenntnissen, modern und
mediterran orientiert sind.
Biographisches und zahlreiche Farbfotos der Kunstwerke des
Friedensreich Hundertwasser finden Sie im Titel: „Hundert-
wasser“ von Harry Rand .
„Die Geschichte der Mode“ von N. J. Stevenson zeichnet die
Entwicklungsgeschichte der Mode in der westlichen Gesell-
schaft optisch nach und informiert über Stile, Trends und Stars.
Selbstgefertigten Schmuck zum Nachmachen stellt Elke Eder in
Texten und Bildern mit dem Titel: „Schmuckinspiration“ vor.

36 Originalvorlagen zum Nachar-
beiten finden Handarbeitsfreunde
bei Cendrine Armani im Häkelbuch:
„Gehäkelte Kuscheltiere auf
Weltreise“.
Lesen Sie auch den spannenden Be-
richt eines historischen Kriminal-
falls in: „Rosa Grandisson: Gefan-
gen in Heidelberg“ von Michail
Krausnick. 
Viel Action und die Erkenntnis,
wie wichtig gute Freunde sind, hält
der Roman: „Schokolade ist auch
nur Gemüse“ der Autorinnen Ulrike Renk und Sike Porath
bereit.
Wie und wann man seinen Träumen treu bleibt und ob man tun
kann, was man wirklich will, dieser Frage geht Paulo Coelho in
seinem Buch: „Aleph“ nach.
Von Selbstzensur der Erinnerungen und Lebenslügen handelt
Julian Barnes Roman: „Vom Ende einer Geschichte“.
Zu den neuen Kindermedien gehören nachfolgende Titel:
Auf dem Waldenhof ist totales Ponychaos in: „Wir sind die
Waldens“, einem Buch von Heide John.
Viele Fragen zu Mineralien beantwortet Rupert Hochleitner
Kindern in:  „Edelsteine & Kristalle“.
Hauke Kock begibt sich auf eine spannende Spurensuche im
Sachbuch: „Wikinger“.
Lars Frühsorge stellt in: „Maya, Inka und Azteken“ drei
berühmte amerikanische Hochkulturen vor.

Die Welt entdecken können Kinder mit den Bildergeschich-
ten zum Vorlesen: „Bahn frei für Lino und Löwe“ von Sibyl-
le Rieckhoff.
Alle vorgestellten Bücher können Sie bei uns ausleihen, wir
freuen uns über Ihren Besuch!

Tag & Nacht � (0 35 62) 20 77

Trauer  braucht  Vertrauen

BESTATTUNGSHAUS

GmbH 03149 Forst
Gerberstraße 3

Christel Petke


